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Abb. 108. Bau der TAG II durch die ÖMV Aktien
gesellschaft - Vorbereitung der Donauquerung 

- Die Gasübernahmestation Baumgarten 
a. d. March an der Grenze Österreich
Slowakei für Gaslieferungen nach 
Österreich, Italien, Frankreich und 
dem ehemaligen Jugoslawien. 

- Die Station Waidhaus an der BRD
Tschechien-Grenze für Gaslieferungen 
nach der BRD und Frankretch. Diese 
Lieferungen kommen aus Nordwestsi
birien und legen bis zur Station Waid
haus eine Strecke von über 5000 km 
zurück. 

Österreich ist durch zwei von der ÖMV 
gebaute und betriebene Leitungssysteme 
im europäischen Erdgasverbund integriert. 

Die 380 km lange Trans-Austria-Gaslei
tung (TAG), von Baumgarten/March bis Ar
noldstein an der österreichisch-italieni
schen Grenze, besteht aus zwei paralle
len Rohrleitungen: 

TAG-1 220 km, 920 mm Durchmesser 
160 km, 900 mm Durchmesser 

TAG-2 380 km, 1050 mm Durchmesser 
(Abb. 108) 

Eine Abzweigleitung von der TAG bei 
Wildon (Steiermark), die Südost-Leitung 
(SOL), transportiert Gas aus Rußland 
nach Slowenien. 

Die West-Austria-Gasleitung (WAG) 
transportiert über eine Strecke von 
245 km und mit einem Durchmesser von 
800 mm Gas aus Rußland von Baumgar
ten/March bis zur österreichisch-deut
schen Grenze bei Oberkappel in der Nä
he von Passau. Dieses wird über die 
BRD nach Frankreich weitergeleitet. 

Sowohl die TAG als auch die WAG 
transportieren selbstverständlich auch 
Gasmengen für Verbraucher in Öster
reich. Eine Übersicht der Erdgasleitungen 
in Österreich gibt Beilage 16. 
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11.5.1. Das österreichische Bergrecht für den Erdöl- und Erdgas
bergbau 

von Kurt MOCK 

Unter Bergrecht versteht man für den 
Bergbau geltende besondere Rechtssät
ze, die vom allgemeinen Recht abwei
chende, aber auch zusätzliche Regeln ent
halten. Das Bergrecht ist in besonderen 

Rechtsvorschriften niedergelegt, die als 
bergrechtliche Vorschriften oder Berg
rechtsvorschriften bezeichnet werden. 

Das Bergrecht bildet die rechtliche 
Grundlage für einen ordnungsgemäßen 
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Bergbau. Die geologisch-lagerstätten
kundlichen, technischen, sicherheitlichen 
und wirtschaftlichen Besonderheiten des 
Aufsuchens, Gewinnens und Aufbereitens 
von mineralischen Rohstoffen erfordern 
eigenständige gesetzliche Regelungen. Zu 
den Besonderheiten gehört vor allem die 
Standortgebundenheit des Bergbaus, die 
sich aus der Bindung an das Vorkommen 
mineralischer Rohstoffe in der Erdkruste 
und aus dem Zwang ergibt, dem Vorkom
men bei dessen Abbau ständig zu folgen. 
Hinzu kommt, daß Vorkommen minerali
scher Rohstoffe in der Erdkruste nur be
schränkt vorhanden sind. 

Das volkswirtschaftliche Interesse an 
mineralischen Rohstoffen führte schon 
frühzeitig dazu, daß das Verfügungsrecht 
des Grundeigentümers hinsichtlich beson
ders wertvoller mineralischer Rohstoffe 
durch das Bergrecht aufgehoben wurde, 
um beim Aufsuchen und Gewinnen derar
tiger mineralischer Rohstoffe vom Willen 
des Grundeigentümers unabhängig zu 
sein. Die besonders wertvollen minerali
schen Rohstoffe wurden bergfrei. Für 
einige mineralische Rohstoffe sicherte 
sich der Staat das Eigentumsrecht. 

11.5.1.1. Rechtliche Grundlagen 

Die Grundlage für das geltende öster
reichische Bergrecht bildet das Bergge
setz 1975. Es gilt für das Aufsuchen, Ge
winnen und Aufbereiten bergfreier, bun
deseigener und grundeigener minerali
scher Rohstoffe sowie mit Einschränkun
gen für das Aufsuchen, Gewinnen und 
Aufbereiten sonstiger mineralischer Roh
stoffe, weiters für das Suchen und Erfor
schen geologischer Strukturen, die zum 
Speichern von Erdgas oder Erdöl verwen
det werden sollen, für das unterirdische 
behälterlose Speichern dieser Kohlenwas
serstoffe und für das Aufbereiten des ge
speicherten Erdgases oder Erdöls. Das 
Berggesetz 1975 gilt aber auch für die 
bergbautechnischen Aspekte (Gesichts
punkte) folgender Tätigkeiten: 
- das Suchen und Erforschen von Vor

kommen geothermischer Energie so
wie das Gewinnen der Erdwärme, 

- das Untersuchen des Untergrundes auf 

Eignung zum Lagern von Materialien 
(Abfällen, aber auch anderen Materia
lien) in unterirdischen Hohlräumen so
wie deren Herstellung und Benützung, 

- das Suchen von geologischen Struktu
ren, die sich zur Aufnahme von einzu
bringenden Stoffen (etwa von flüssi
gen oder in Suspension gebrachten 
Abfällen) eignen, das Erforschen von 
in Betracht kommenden Strukturen, 
das Einbringen der Stoffe in die geolo
gischen Strukturen und das Lagern 
(Deponieren) in diesen, 

- die Benützung von Grubenbauen eines 
stillgelegten Bergwerks zu anderen 
Zwecken als dem Gewinnen minerali
scher Rohstoffe, etwa als Schauberg
werk, Heil- oder Versuchsstollen oder 
als Deponie. 

Zu den bergt rei en min eral i sc h e n 
Rohstoffen zählen die Erze, Kohlen, Öl
schiefer und e1rnge Industrieminerale 
(Gips, Graphit, Talk, Kaolin u. a.). Berg
freie mineralische Rohstoffe können von 
jedem, der bestimmte berggesetzliche 
Voraussetzungen erfüllt, aufgesucht und 
gewonnen werden. Sie gelten als herren
los und gehen mit der Aneignung in das 
Eigentum des hiezu Berechtigten über. 

Bu n d es e i g e n e m i n e r a 1 i s c h e 
Rohstoffe stehen im Eigentum des 
Bundes. Zu ihnen gehören Steinsalz, Koh
lenwasserstoffe (Erdöl, Erdgas) sowie 
uran- und thoriumhaltige mineralische 
Rohstoffe. 

Grundei g ene mineralische Roh
s toffe sind Eigentum des Grundeigentü
mers. Als solche gelten Magnesit und ver
schiedene Industrieminerale, Steine und 
Erden (Dolomit, Kalkstein, Tone, hochwer
tiger Quarz, Quarzit und Quarzsand, Feld
spat u. a.). 

So n s t i g e m i n e r a 1 i s c h e R o h s t o f
f e (die meisten Massenrohstoffe für die 
Bauindustrie) stehen wie die grundeige
nen mineralischen Rohstoffe im Eigentum 
des Grundeigentümers; für sie gelten je
doch die berggesetzlichen Bestimmungen 
nur eingeschränkt. 

An Erdöl und Erdgas sicherte sich der 
Staat erst 1938 das Eigentumsrecht (Bitu
mengesetz). Bis dahin galten Erdöl und 
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Erdgas als bergfrei; letzteres stand aller
dings bis 1922 (Erdöl- und Erdgasgesetz) 
im Eigentum des Grundeigentümers. 

11.5.1.2. Aufsuchen und Gewinnen von 
Erdöl und Erdgas 

Das Aufsuchen und Gewinnen von Erdöl 
und Erdgas, das Suchen und Erforschen 
kohlenwasserstofführender geologischer 
Strukturen, die zum Speichern von Erd
gas oder Erdöl verwendet werden sollen 
sowie das Speichern solcher Kohlenwas
serstoffe in kohlenwasserstofführenden 
geologischen Strukturen hat sich der 
Bund von Gesetzes wegen vorbehalten. 
Er kann jedoch die Ausübung dieser 
Rechte, einschließlich des Rechtes der 
Aneignung von Erdöl und Erdgas, in von 
ihm zu bestimmenden Gebieten (Aufsu
chungsgebieten) natürlichen oder juristi
schen Personen oder Personengesell
schaften des Handelsrechtes, wenn sie 
über die notwendigen technischen und fi
nanziellen Mittel zur Eröffnung und Füh
rung eines Erdöl- und Erdgasbergbaus 
verfügen, gegen ein angemessenes Ent
gelt überlassen. Hierüber ist vom Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenhei
ten im Einvernehmen mit dem Bundesmi
nister für Finanzen ein privatrechtlicher 
Vertrag zu schließen. Die für die geförder
ten Kohlenwasserstoffe (Erdöl, Erdgas) zu 
entrichtenden Förderzinse sind gesetzlich 
festgelegt, das sonstige zu entrichtende 
Entgelt wird vertraglich vereinbart. 

In geringem Umfang bestehen noch Be
rechtigungen zum Gewinnen von Erdöl 
und Erdgas nach dem Allgemeinen Berg
gesetz aus 1854. Es handelt sich hiebei 
um Gewinnungsberechtigungen für berg
freie mineralische Rohstoffe (Bergwerks
berechtigungen), die vor dem Inkrafttre
ten des Bitumengesetzes (31. August 
1938) oder auf Grund der Übergangsbe
stimmungen dieses Gesetzes verliehen 
worden sind. Auf solchen Berechtigungen 
beruht die Gewinnung von Erdöl und Erd
gas durch die Rohöl-Aufsuchungs Aktien
gesellschaft (RAG) und die Van Sickle 
Ges.m.b.H. in Niederösterreich. Auch die 
ÖMV Aktiengesellschaft verfügt in Nieder
österreich über einige derartige Berechti-

gungen. Diese beziehen sich auf alte, ein 
Ausmaß von 45 116 m2 aufweisende Gru
benmaße, Doppelmaße - diese haben das 
zweifache Ausmaß alter Grubenmaße -
und Überscharen. Grenzen Gruben- und 
Doppelmaße mit allfälligen Überscharen 
aneinander, liegt ein Grubenfeld vor. 

Das Suchen und Erforschen nicht
kohlenwasserstofführender geologischer 
Strukturen, die zum Speichern von Erd
gas oder Erdöl verwendet werden sollen, 
bedarf einer Bewilligung der Berghaupt
mannschaft. Für das Speichern solcher 
Kohlenwasserstoffe in nichtkohlenwasser
stofführenden geologischen Strukturen be
nötigt man eine Speicherbewilligung, die 
gleichfalls die Berghauptmannschaft er
teilt. 

11.5.1.3. Ausübung der Aufsuchungs-, 
Gewinnungs- und Speicherrechte 

Zur Ausübung der Bergbauberechtigun
gen - zu diesen gehören auch die Auf
suchungs-, Gewinnungs- und Speicher
rechte hinsichtlich Erdöl und Erdgas - ste
hen dem Bergbauberechtigten verschiede
ne besondere Befugnisse zu. So darf er 
sich beim Aufsuchen und Gewinnen unter 
bestimmten Voraussetzungen auch jene 
mineralischen Rohstoffe aneignen, auf die 
sich seine Bergbauberechtigungen nicht 
beziehen. Der zum Gewinnen von Kohlen
wasserstoffen Berechtigte darf Erdgas 
oder Erdöl innerhalb seiner Gewinnungs
felder auch in nichtkohlenwasserstoffüh
renden geologischen Strukturen spei
chern. Der Bergbauberechtigte kann wei
ters über Gewässer, die er bei Bergbautä
tigkeiten erschlossen hat (Grubenwässer), 
unter Tag frei verfügen. Treten die Gruben
wässer zu Tage, so darf er sie bis zu ihrer 
Vereinigung mit beständigen Tagwässern 
nutzen, wenn er ihrer zur Ausübung sei
ner Bergbauberechtigungen bedarf. Der 
Bergbauberechtigte ist außerdem befugt, 
die mineralischen Rohstoffe von ihren Ver
unreinigungen zu befreien (aufzubereiten) 
und mit Einschränkungen weiter zu verar
beiten. Er darf auch für eigene Bergbau
zwecke Bergbauanlagen, Betriebsfahrzeu
ge, Betriebseinrichtungen und dgl. herstel
len, betreiben und verwenden, die hiezu 
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erforderlichen Arbeiten gewerblicher Na
tur ausführen und an Arbeitnehmer nach 
Bedarf Lebensmittel zum Selbstkosten
preis abgeben. Er darf auch Stoffe, etwa 
flüssige oder in Suspension gebrachte Ab
fälle, in geologische Strukturen unter Be
nützung von Bergbauanlagen (etwa von 
nicht mehr für das Gewinnen von Erdöl 
oder Erdgas benötigten Sonden) einbrin
gen und in diesen Strukturen lagern (de
ponieren). Hiefür können allenfalls zusätz
lich nach abfallrechtlichen Vorschriften Be
willigungen oder Genehmigungen erfor
derlich sein. 

Den angeführten besonderen Befugnis
sen des Bergbauberechtigten stehen aber 
auch besondere Pflichten gegenüber. So 
hat der Bergbauberechtigte bei seinen 
Bergbautätigkeiten für den Schutz des Le
bens und der Gesundheit von Personen, 
ferner von fremden, ihm nicht zur Benüt
zung überlassenen Sachen, der Umwelt, 
von Lagerstätten und der Oberfläche so
wie für die Sicherung der Oberflächennut
zung nach Beendigung der Bergbautätig
keiten vorzusorgen. Er hat ein Bergbaukar
tenwerk zu führen, bei Unglücksfällen Hilfe 
zu leisten, verantwortliche Personen (Be
triebsleiter, Betriebsaufseher) zu bestel
len, den Abbau von Vorkommen minerali
scher Rohstoffe und das Speichern von 
Erdgas oder Erdöl in geologischen Struk-

turen nach genehmigungspflichtigen Be
triebsplänen durchzuführen u. a. m. 

11.5.1.4. Bergbehördliche Aufsicht 

Der Bergbau unterliegt der Aufsicht der 
Bergbehörden. Diese endet zu dem Zeit
punkt, in dem mit dem Auftreten von Berg
schäden nicht mehr zu rechnen ist. In Aus
übung ihres Aufsichtsrechtes haben die 
Bergbehörden vor allem die Einhaltung 
der Bergrechtsvorschriften, der von ihnen 
sonst anzuwendenden Rechtsvorschriften 
und der darauf beruhenden Verfügungen 
zu überwachen. Es stehen ihnen weitge
hende Überwachungs- und Anordnungs
befugnisse zu. Nähere Regelungen über 
die beim Bergbau durchzuführenden 
Schutzmaßnahmen trifft der Bundesmini
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten 
durch Verordnungen. 

Bergbehörden sind die Berghauptmann
schaften und der Bundesminister für wirt
schaftliche Angelegenheiten, dem die 
Berghauptmannschaften unmittelbar un
terstehen. 
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11.5.2. ÖNORMEN für den KW-Bergbau 

von Friedrich BRIX 

11.5.2.1. Einführende Bemerkungen 

Mit dem Bundesgesetz vom 16. Juni 
1971 (Normengesetz) ist das Normenwe
sen in Österreich neu geregelt worden. 
Dem Verein „Österreichisches Normungs
institut" (ON) wurde die Befugnis erteilt, 
österreichische Normen (ÖNORMEN) 
nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschrif
ten zu erstellen. 

Zu diesem Zweck wird bei Bedarf für 
einzelne Fachgebiete ein Fachnormenaus
schuß (FNA) gebildet, der entsprechend 
dem Arbeitsumfang in Arbeitsgruppen 

(AGs) unterteilt wird. Die Vorgangsweise 
bei der Erarbeitung von ÖNORMEN ist 
im einzelnen in der Geschäftsordnung 
des ON vom 1. Jänner 1990 enthalten. Be
vor eine ÖNORM herausgegeben und pu
bliziert wird, sind mehrere Prüfungssta
dien zu durchlaufen. Sind die Prüfungs
und Einspruchsfristen zu Ende, wird im 
positiven Fall die Neuerscheinung der be
treffenden ÖNORM im Wiener Amtsblatt 
und in der Zeitschrift „ÖNORM" bekannt
gemacht. Ebenso wird bei der Zurücknah
me von Normen verfahren. Es besteht die 
Vorschrift, daß bestehende ÖNORMEN 
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